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MEMORIALE1 DER V [ KATH. ] ORTE [ IN ZUSAMMENHANG MIT DER GEMEIN-
EIDG . SCHIEDSKONFERENZ VOM 19 . APRIL - 14 . JUNI 1656
IN BADEN2 BETREFFEND DIE FRIEDENSVERHANDLUNGENNACH
DEM 1 . VILLMERGERKRIEG]

EA VI 1 , 332 d spez . Zeile 14 - 15 sowie AH 36/223

"Besondere andtwort über etliche Puncten in volgenden Articklen des

gegentheils [ Zürich und Bern ] begriffen , welche dismahlen unns den 5

[kath . ] ohrten abgesandten Zuo disputieren nit gebürent , vil weniger

in das Recht Zuo compromittieren.

5 . Der Fünffte Articul meldet von Neüwer betitlung unnd dem Wort Evan¬

gelisch.

Berüert nit allein die 5 Catholische , sonder auch übrige Ohrt , las¬
send es unnsers theils bei dem alten herkommen verbleiben.

6 . Der Sechste praetendiert , das auch die nechsten Embter [ die Amts¬

leute gemeint ] , nach den Landtvögten [ in den Gemeinen Herrschaften]

von beiden religionen solten besezt werden . Ess hat aber nit allein

der Abscheid [ der am 12 . November ] A° 1651 [ in Baden begonnenen

Tagsatzung der VII im Thurgau reg . Orte - VIII Alte Orte ausg.

BE - 3 sowie der von den nämlichen Orten besuchten Tagsatzung vom

26 . November bis 9 . Dezember 1651 in Frauenfeld 4567*9 - an beiden Tag¬

satzungen , an denen der Uttwiler - und Lustdorferhandel beigelegt

wurde , Hess sich Stadt und Amt Zug u . a . auch durch Beat II . Zur¬

lauben vertreten - ] das alte herkommen bestätiget , sonders der Ver¬

trag [ der ] A . ° 1632 [ anlässlich der am 7 . September begonnenen

eidg . Schiedskonferenz in Baden zur Beilegung des Matrimonial - und
c

Kollaturstreits im Thurgau und Rheintal geschlossen wurde ^ - auch

an dieser Tagsatzung nahm Beat II . Zurlauben teil - ] . Wie auch der

iezige Fridenschluss [ =Landfriede von 1656 ] selbsten das Mehr , alte

brüch unnd gewohnheiten reserviert , unnd bekrefftiget , darbi man es
last bewenden.

7 . Sibente Articul der Käuffen halber an die Ewigkeiten stehet an
gmeinen [ in den Gemeinen Herrschaften ] Regierendten Ohrten sich

seiner Zeit eigentlich mit einanderen Zuo entschliessen.

Die Besitzung der Verauffahleten güetteren Wird nach iedes Ohrts,

Dörfferen , Gmeind , oder Grichtsherren habendes Recht , breüch , unnd

gewohnheiten beschehen sollen.

9 . Der Neünte Articul sagt , das die Erkandtnussen nit hinderrugks der

Mit regierenden Ohrten beschehen sollent . Jst hierin theils schon in

der gemachten Reformation [ =Verwaltungsreformen in den Gemeinen
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Herrschaften ] die vorsorg gemacht ; das aber ein Landtvogt des ande¬

ren Landtvogts urteil nit enderen solle , hat sein Vorbehalt , oder

Underscheid , im fahl einer us billichen Ursachen unnd bewyssthumb

ein niiwes Recht erhalten möchte , solte hieran nit verkürzt , oder

gehinderet Werden.
11 . Bei dem  ll. ten Articul wird angezogen , der Pundt der Siben Catho-

lischen Ohrten [ - damit ist der Goldene Bund von 1586 gemeint - ] ,

aber hingegen wird Unns nit offenbar , wie andere [ d . h . die neugl.

Orte ] Jre Tractaten ^ mit Engelland , Schweden , Pfaltz , Würtenberg

unnd anderen beschaffen , unnd berüert Unnser Catholische Pundt auch

Friburg unnd Solothurn.
13 . Was diser Articul von der Reformation anzücht , gehört auch nit für

die herren Sätz [ - Schiedorte waren BS , FR, SO, SH und AR - ] ? , ligt

an den Regierendten Ohrten desshalber sich Zuo resolvieren.

14 . Jn diserem wird praetendiert ein [ neugl . ] Protocollist [ =Tagsat-

zungsSchreiber insbesondere an den Tagsatzungen in Baden ] ist ein

Neüwerung , so in vil wäg beschwärlich were , unnd können Unnser he-

ren , unnd Oberen hierzuo nit verwilligen , begehren bei dem alten

herkommen Zuobleiben

15 . Ob die Underthanen [ der Gemeinen Herrschaften ] dem Mehreren Theill

der Oberkeiten [ hier konkret die V kath . Orte gemeint ] hilff Zuo

leisten schuldig , ist ein nüwe frag wider das Uralte herkommen,

unnd der Underthanen Eydt , auch etlicher Ohrten besondere brieff,

unnd Sigell.

16 . Der Articul begreifft ungerymbte anmuothungen , deren man sich kei¬

neswegs versehen . Tagsatzungen von Baden an andere Ohrt Zuo erhe¬

ben , mit unseren geschefften , unnd Abscheiden gehn Zurzach Zuo

Märcht fahren , Wurde ein schimpflich ausssehen haben , unnd so Wir

Catholische uf ein Tagsatzung gehn Arauw beruoffen Wurdent , ist nit

Zuogedencken , dass Man Unnser Religions - Uebung gestatten wurde.

Jn Summa vil Neüwerungen in einer Republic sind Ursach viler

Verwirrung , unnd Unruowen , die man billich abwychen , unnd in allweg

vermeyden solte . ”

1) s . auch AH 102/76 Anm. 1
2 ) s . EA VI 1 , 330 (Nr . 181 ) . Stadt und Amt Zug war an dieser Tagsatzung

u . a . auch durch Beat II . Zurlauben vertreten.
3 ) s . ebenda 84 (Nr . 58 ) 4 ) s . ebenda 89 (Nr . 59)
5 ) 3 . EA V 2 , 705 (Nr . 605 ) , spez . 1541 Art . 218
6) S . AH 36/223 Pt . 11
7) Die Namen der Schiedsrichter s . EA VI 1 , 330 (Nr . 181)

Von der gleichen Hand wie AH 102/76A AH 102 , 221
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